
Amtliches Mitteilungsblatt 
der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 

− Amtsblatt − 
4. JAHRGANG STOLBERG, DEN 12. November 2013 NR. 13 

Bekanntmachung der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 

Die Kupferstadt Stolberg beabsichtigt, durch den 
Erlass einer Genehmigungssatzung nach § 2 Satz 2 
des Gesetzes über die durch ein Auseinander-
setzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten (GemAngG) vom 09. April 1956 (GV 
NW S. 134) die in der „Umlegungssache von 
Gressenich (-G. 75-)“, für das in Stolberg, Stadtteil 
Werth, gelegenes Grundstück, Gemarkung Gresse-
nich, Flur 30, Flurstück 124, festgesetzte Zweck-
widmung als Wirtschafts- und Fußweg aufzuheben.  

Der Wirtschafts- und Fußweg verläuft vom Grenzweg, 
52224 Stolberg-Werth- auf ein privates Grundstück 
und endet im Ziergarten desselbigen Grundstück-
eigentümers. Bei der Stadtverwaltung Stolberg, 
Tiefbauamt, Rathaus, 5 Etage, Zimmer 503, liegt ein 
Plan zur Einsichtnahme bereit, der die Lage dieses 
Wirtschafts- und Fußweges zeigt.  

Früher führte der Wirtschafts- und Fußweg zu den 
hinter dem Grundstück Gemarkung Gressenich, Flur 
30, Flurstück 64 liegenden Wiesen und Feldern. Nun 
führt der Wirtschafts- und Fußweg ausschließlich zum 
Ziergarten der Grundstückseigentümer.  

Eine Nutzung des Wirtschafts- und Fußweges zur 
Erschließung von Drittgrundstücken kommt nicht in 
Betracht. Ebenfalls nicht möglich ist das Erreichen 
von Wiesen oder Feldern über den o.g. Weg, da diese 
als solche nicht mehr vorhanden sind.   

Das angelassene Aufhebungsverfahren wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht, um allen an der 
„Umlegungssache von Gressenich (-G.75-)“ Be-
teiligten sowie deren Rechtsnachfolgern Gelegenheit 
zu Einwendungen zu geben. 

Die öffentliche Bekanntmachung der Aufhebungs-
absicht gilt mit dem Ablauf des ersten Tages der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Kupferstadt 
Stolberg (Rhld.) als vollzogen. 

Einwendungen können innerhalb von 2 Monaten, 
gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung der Aufhebungsabsicht, beim Bürgermeister 
der Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Tiefbauamt, Rat-
hausstr. 11-13, 52222 Stolberg, schriftlich eingereicht 
oder zur Niederschrift erklärt werden. 

Stolberg (Rhld.), 10.10.2013 

Der Bürgermeister 
Im Auftrag  

Kistermann 
Fachbereichsleiter 

Kupferstadt Stolberg Stolberg, 04.11.2013 
Der BÜRGERMEISTER 

EINLADUNG 

zu einer Sitzung des  Rates 
Sitzungskennziffer: XVI / 33 
Tag der Sitzung: Dienstag, 19.11.2013 
Ort der Sitzung: Rathaus, Ratssaal 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 

Tagesordnung (Beratungspunkte): 

a) Feststellung der Beschlussfähigkeit

b) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung
sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß §
27 Absatz 2 der Geschäftsordnung für den Rat
und die Ausschüsse der Kupferstadt Stolberg

c) Einführung und Verpflichtung eines neuen Rats-
mitgliedes

d) Beschlussfassung über die Tagesordnung
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A) Nichtöffentliche Sitzung:

1. Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zum
Bebauungsplan Nr. 163 "Süssendell"

B) Öffentliche Sitzung:

1. Einwohnerfragestunde (längstens 30 Minuten)

2. Umbesetzung in Ausschüssen und wirtschaft-
lichen Unternehmen:

a) Antrag der FDP-Fraktion vom 09.09.2013;
hier: Umbesetzung im AsAKS

 b) Umbesetzung im Behindertenbeirat;
hier: Richtigstellung der Niederschrift

Hauptausschuss und Rat vom 10.09.2013 

 c) Bestellung von Vertretern der Gemeinde in
Unternehmen oder Einrichtungen  nach §
113 GO NRW;
hier: Energeticon GmbH

 d) Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen;
hier: Umbesetzung in diversen Gremien

3. Bundeskinderschutzgesetz;
hier: Sachstandsbericht “Frühe Hilfen”

4. Bildungs- und Teilhabepaket;
hier: Arbeit der Kinder- und Jugendperspektive

5. Maßnahmen und Verfahren zur Haushalts-
sicherung im Bereich des Jugendamtes;
 hier: Personalbedarf im Bereich des Jugendamtes

Mobile Kinder- und Jugendarbeit 

6. Etat des Jugendamtes für den investiven
Haushalt 2014

7. Genehmigung einer dringlichen Entscheidung;
 hier: Bereitstellung von Ausgabemitteln bei PSP

5.400001.510.810 “Bewegliches Anlagever-
mögen Hallenbad” 

8. Dringliche Entscheidung des Hauptausschusses;
 hier: U 3 Ausbau Familienzentrum im Verbund

Corneliastraße - Bereitstellung von Ein-
richtungsmitteln  

9. Satzung für Übergangsheime und Obdachlosen-
unterkünfte der Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

10. Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln bei
Produkt 1.36.01.02 “Förderung von Kindern in
Tagespflege” Aufwands-/Auszahlungskonto
5291000/7291000

11. Narzissenweg;
hier: Mittelbereitstellung

12. Rosenweg;
hier: Mittelbereitstellung

13. Obere Donnerbergstraße;
hier: Mittelbereitstellung

14. Bebauungsplan Nr. 19 - 4. Änderung “Ane-
monenweg”;
 hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

und Beschluss über die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

15. Bebauungsplan Nr. 160 “Fachmarktzentrum
Zweifaller Straße”;
 hier: Erneuter Beschluss über die öffentliche

Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

16. Bebauungsplan Nr. 163 “Süssendell” sowie 97.
Änderung des FNP;
 hier: Auswertung der Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der 
Behörden gem. § 4 BauGB,  
förmlicher Beschluss des Flächen-
nutzungsplanes, 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  
gem. § 10 BauGB 

17. Änderung Entgelt- und Benutzungsordnung für
die Burg Stolberg

18. Bereitstellung von überplanmäßigen Haushalts-
mitteln;
 hier: Sonstige U.I. von Fahrzeugen (Fahrzeuge

Rettungsdienst / Feuerwehr) 

19. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen;
 hier: Bereitstellung von überplanmäßigen Haus-

haltsmitteln 

20. Erweiterung Realschule I, Walther-Dobbelmann-
Straße 11;
hier: Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel

21. Unterjähriges Personalkostencontrolling;
hier: 3. Quartal 2013

22. Vom Kämmerer genehmigte über- und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
bis 10.000 € in der Zeit vom 05.11.2012 -
30.09.2013 

23. Industriemuseum Zinkhütter Hof;
 hier: Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung

zum Kooperationsvertrag mit dem Land-
schaftsverband Rheinland 

24. Finanzcontolling 2013;
hier: Stand: 30.09.2013

25. Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Ein-
führung von SEPA bei der Kupferstadt Stolberg;
 hier: Produkt 1.11.13.01 “Kasse und Voll-

streckung” 

26. Stellenplan 2014

27.  Einrichtung von Beförderungsstellen zum
Stellenplan 2014
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28. Entscheidung über die Einwendungen gegen den
Entwurf der Haushaltssatzung 2014

29. Beratung und Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung 2014

30. Zweite Fortschreibung des Haushalts-
sanierungsplanes der Kupferstadt Stolberg für
den Zeitraum 2012 – 2021

31. Antrag des gemeinsamen Koalitionsaus-
schusses der SPD-Fraktion und der CDU-
Fraktion im Rat der Kupferstadt Stolberg vom
30.10.2013;
hier: Gewinnung neuer Schwimmbadbesucher

32. Zaunanlage Realschule Mausbach;
hier: Bereitstellung außerplanmäßiger Haushalts-

mittel 

33. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der
Geschäftsordnung des Rates; Mitteilungen

C) Nichtöffentliche Sitzung:

1. Umstrukturierung Burgbetrieb

2. Ruhegehaltsfähige Dienstzeit für Herrn Bürger-
meister Ferdi Gatzweiler

3. Mittelbare Beteiligung an der Windpark Jüchen
GmbH über die Energie- und Wasserversorgung
GmbH (EWV)

4. Vergabeverfahren Konzessionsvertrag Strom für
ein Teilgebiet der Kupferstadt Stolberg;
Hier: Auswahlverfahren

5. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der
Geschäftsordnung des Rates; Mitteilungen

B E K A N N T M A C H U N G  
der Kupferstadt Stolberg (Rhld.)  

Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen 
im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) 
in der derzeit gültigen Fassung stelle ich hiermit  

folgendes fest: 

Frau Anne Schwan-Hardt, Gressenicher Str. 156, 
52224 Stolberg ist ab dem 05.11.2013 als Nachfol-
gerin für das mit Ablauf des 31.10.2013 ausge-
schiedene Ratsmitglied der Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen, Frau Uschi Küpper, Ilexweg 1, 52222 Stol-
berg in den Rat der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 
eingetreten. 

Gegen diese Feststellung können jeder Wahlberech-
tigte, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 
solcher Parteien oder Wählergruppen, die an der 
Kommunalwahl teilgenommen haben, sowie die Auf-
sichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekannt-
gabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung 
über die Gültigkeit der Wahl gem. § 40 Abs. 1 
Buchstaben a) bis c) Kommunalwahlgesetz für 
erforderlich halten.  
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzu-
reichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Stolberg (Rhld.), den 05.11.2013 

Ferdi Gatzweiler 
Bürgermeister 
und 
örtlicher Wahlleiter 

BEKANNTMACHUNG 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., 
Ortsverband Stolberg, lädt anlässlich des Volks-
trauertages am 17.11.2013 zur Gedenkveranstaltung 
in den Ratssaal des Rathauses ein.  

Hierbei präsentieren Schülerinnen und Schüler des 
Goethe-Gymnasiums verschiedene Kurzfilme zu 
einer mit dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. durchgeführten 
Projektarbeit. 

Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal des Friedhofes Bergstraße.  

Die Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr. Der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. würde 
sich sehr freuen, Sie hierzu begrüßen zu dürfen. 

Herausgeber: Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Der Bürgermeister, Rathausstraße 11-13, 52222 Stolberg, Telefon 
02402/13-0. Verantwortlich für den Vertrieb des Amtsblattes sowie die Bekanntmachung der Kupferstadt 
Stolberg (Rhld.): Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Der Bürgermeister, Amt für Innere Angelegenheiten, 
Organisation und Bürgerservice. Bezugsmöglichkeiten: Amt für Innere Angelegenheiten, Organisation und 
Bürgerservice, Rathausstraße 11-13, 52222 Stolberg. Bezugsbedingungen: Bei Zustellung per Post zum Preis 
von 1,25 € monatlich; zahlbar im Voraus für sechs Monate. Einzelexemplare des Amtsblattes können 
kostenfrei beim Amt für Innere Angelegenheiten, Organisation und Bürgerservice während der Dienststunden 
abgeholt werden. Layout und Druck: Druckerei der Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Rathausstraße 11-13, 52222 
Stolberg. 

ni
ch

t a
m

tli
ch

er
 T

ei
l 

- 87 -



- 88 -


